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1. Kapitel 

Einleitung 

Α. Gegenstand der Untersuchung 

Probleme aus dem Bereich des Arbeitskampfrechts  sind in Rechtspraxis und 
Rechtslehre besonders umstritten. Zu einem regelrechten „Dauerbrenner" hat 
sich die Frage nach der betrieblichen Mitbestimmung im Arbeitskampf ent-
wickelt.1 Wenngleich das Betriebsverfassungsgesetz  hierzu keine ausdrückli-
che Regelung enthält, sind sich Rechtsprechung und die überwiegende Ansicht 
im Schrifttum darin einig, daß einzelne Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
während des Arbeitskampfes eingeschränkt werden müssen. Die Be-
gründungen dafür sind ganz verschieden - man stößt hier auf ein eindrucks-
volles Beispiel juristischen Erfindungsreichtums.  Freilich deutet die Vielzahl 
unterschiedlicher Begründungsansätze auch darauf hin, daß die Problematik 
methodisch noch nicht hinreichend geklärt ist. Die Schwierigkeiten entstehen 
dadurch, daß die Rechtsordnung sowohl im Arbeitskampfrecht  als auch im 
Betriebsverfassungsrecht  Vorgaben für die betriebliche Mitbestimmung im 
Arbeitskampf enthält. Insofern besteht ein Konkurrenzverhältnis zweier 
Rechtsgebiete. Die Konkurrenz von Rechtsgebieten wird, obschon sie nicht 
selten auftritt,  in der Methodenlehre bislang nur stiefmütterlich behandelt. 

In der vorliegenden Arbeit sollen daher zunächst einige allgemeine Grund-
sätze für das Phänomen der Rechtsgebietskonkurrenz aufgestellt werden. Sie 
dienen als Grundgerüst für die Zuordnung der rechtlich relevanten Gesichts-
punkte. Es wird sich im Verlauf der Untersuchung zeigen, daß eine rechtsfort-
bildende Angleichung von Arbeitskampfrecht  und Betriebsverfassungsrecht 
erforderlich  ist. Diese Angleichung muß m. E. auf der Basis der bestehenden 
Arbeitskampfrechtsordnung  erfolgen, die das BAG anhand einiger zentraler 
Grundsätze2 richterrechtlich entwickelt hat. Der vorgeschlagene Lösungsan-
satz beruht auf einer neuen Interpretation des arbeitskampfrechtlichen  Pari-
tätsprinzips. Ich betrachte die Kampfparität  entgegen der gängigen Auffassung 

1 Vgl. Kissel,  NZA 1990, S. 545, 551: „völlig umstritten". 
2 Vgl. dazu Wank,,  Festschrift  O. R. Kissel, S. 1225 ff. 
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nicht allein materiell als tatsächliche Chancengleichheit der Tarifgegner,  son-
dern auch formell  als Kampfmittelgleichheit. 

Wichtig erscheint mir indes, daß man - gerade wenn, wie im Arbeits-
kampfrecht.  klare gesetzliche Vorgaben fehlen - sich bemüht, die beteiligten 
Interessen umfassend zu berücksichtigen und die Wertungen offenzulegen, 
aufgrund derer ein bestimmtes Ergebnis erreicht wird. Leider ist das insbeson-
dere in der Diskussion um arbeitskampfrechtliche  Fragen nicht selbstver-
ständlich: Juristen können hier nicht immer der Versuchung widerstehen, 
komplexe Intcresscnkonstellationcn einseitig zu würdigen und Wertungen 
hinter formaljuristischen  Begründungsformeln  zu verstecken. Es erscheint 
deshalb angebracht, vorab die Intcresscnlage zu beleuchten, die dem Streit um 
die Bctciligungsrcchte im Arbeitskampf zugrunde liegt. 

B. Die betriebliche Mitbestimmung während des Arbeitskampfes 
im Spannungsfeld von Arbeitgeber-, Belegschafts-

und Gewerkschaftsinteressen 

Die Problematik der betrieblichen Mitbestimmung im Arbeitskampf ist da-
durch gekennzeichnet. daß die Interessen der kampfbetroffenen  Arbeitgeber 
und die Interessen der Belegschaften sowie der kampfführenden  Gewerkschaft 
kollidieren. 

Das Interesse der Arbcilgebcrscitc geht dahin, den Tarifkonflikt  zu ihren 
Gunsten zu entscheiden. Die Arbcitgcbcrvcrbände - oder, bei Konflikten um 
Firmentarife,  einzelne Arbeitgeber - werden deshalb möglicherweise zum 
Kampfmittel der Aussperrung greifen. Sic werden aber auch die Wirkungen 
des gegnerischen Kampfmittels, des Streiks, durch andere geeignete Maßnah-
men auf betrieblicher Ebene vereiteln oder jedenfalls abschwächen wollen. Der 
Streik zielt darauf ab, die Betriebstätigkeit zum Erliegen zu bringen und da-
durch wirtschaftlichen Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Es entspricht 
daher den Arbeitgcberintcrcsscn, trotz der Arbeitsniederlegung die Produktion 
fortzusetzen, um den wirtschaftlichen Druck, den die Gegenseite erzeugen 
will, zu mindern. Insbesondere dann, wenn der Betrieb nur teilweise bestreikt 
wird, kann der Arbeitgeber versuchen, die Produktion so weit wie möglich 
aufrechtzuerhalten,  indem er beispielsweise einzelne Arbeitnehmer versetzt 
oder die Verlängerung der Arbeitszeit in einem nicht bestreikten Betriebsteil 
anordnet. Bei diesen Maßnahmen ist der Betriebsrat gem. §§ 99, 87 Abs. 1 
Nr. 3 BetrVG zu beteiligen. Hier besteht die Gefahr,  daß der Betriebsrat, die 
Partei der Streikenden ergreifend,  das Vorhaben des Arbeitgebers torpediert. 
Stimmt der Betriebsrat etwa einer Arbeitszeitverlängerung nicht zu. muß die 
Einigungsslcllc angerufen werden. § 87 Abs. 2 BetrVG. Sofern im Betrieb 
keine ständige Einigungsstelle i. S. des § 76 Abs. 1 S. 2 BetrVG existiert. 
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kann das Einigungsstellenverfahren  die Reaktionsmöglichkeit des Arbeitge-
bers beeinträchtigen. Das gilt insbesondere für den Fall, daß der Betriebsrat 
eine Obstruktionspolitik betreibt und nicht bereit ist, sich mit dem Arbeitgeber 
über die Person des Einigungsstellenvorsitzenden zu verständigen.3 Der Ar-
beitgeber müßte dann gem. § 76 Abs. 2 S. 2 BetrVG das Arbeitsgericht anru-
fen, damit eine Entscheidung der Einigungsstelle ergehen kann. Auch wenn 
der Betriebsrat nach § 99 Abs. 2 BetrVG kampfbedingten Neueinstellungen 
oder Versetzungen widerspricht, ist der Arbeitgeber gem. § 99 Abs. 4 BetrVG 
gezwungen, einen arbeitsgerichtlichen Beschluß herbeizuführen,  der die Zu-
stimmung des Betriebsrats ersetzt. Zwar hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, 
vorläufige personelle Maßnahmen gem. § 100 BetrVG durchzuführen.  Einer 
Entscheidung des Arbeitsgerichts bedarf  es unter Umständen aber auch in die-
sem Fall, § 100 Abs. 2 BetrVG. Der Betriebsrat kann somit, wenn er es darauf 
anlegt, durch den Einsatz der Beteiligungsrechte Abwehrmaßnahmen des Ar-
beitgebers verzögern und sie dadurch möglicherweise entwerten. 

Darüber hinaus sind auch andere Arbeitskampfsituationen denkbar, in de-
nen die betriebliche Mitbestimmung dem Betriebsrat die Gelegenheit eröffnet, 
das KampfVerhalten des Arbeitgebers zu behindern. So ist der Arbeitgeber 
möglicherweise daran interessiert, bei Arbeitskampfexzessen Beweismittel ge-
gen diejenigen Arbeitnehmer zu erlangen, die an Ausschreitungen teilnehmen. 
Zu diesem Zweck könnte er bereits vorhandene Kontrolleinrichtungen, wie 
ζ. B. Fernsehkameras, nutzen oder solche Einrichtungen neu installieren, um 
die Streikenden zu überwachen.4 Der Betriebsrat, der hierbei gem. § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG mitzubestimmen hat, ist in der Lage, durch eine Verzöge-
rungstaktik derartige Maßnahmen ins Leere laufen zu lassen. Die Position des 
Arbeitgebers im Arbeitskampf kann mithin durch die Beteiligungsrechte des 
Betriebsverfassungsgesetzes  beeinträchtigt werden. Bis es zu einer verbindli-
chen Entscheidung der Einigungsstelle oder des Arbeitsgerichts kommt, ist der 
Tarifkonflikt  bei kurzer Streikdauer wahrscheinlich schon beendet. Das ist ar-
beitskampfrechtlich bedenklich und spricht dafür,  die betriebliche Mit-
bestimmung während des Arbeitskampfes einzuschränken. 

Andererseits darf  man die Interessen der Belegschaft im arbeitskampfbe-
troffenen  Betrieb nicht außer acht lassen. Wer ihre Belange vertreten will, 
kann auf die Schutzfünktion der betriebsverfassungsrechtlichen  Beteili-
gungstatbestände5 verweisen. Das Betriebsverfassungsgesetz  gewährt dem Be-
triebsrat als Interessenvertreter  der Belegschaft Mitwirkungsbefugnisse bei be-

3 Jahn, Beteiligung, S. 86 f. 
4 Vgl. Wiese,  Festschrift  H. Hubmann, S. 481,496 f. 
5 Dazu etwa Weiss,  AuR 1982, S. 265; Wiese,  Festschrift  O. R. Kissel, S. 1269, 

1277 ff. m. umfangreichen w. N. Zur Schutzfunktion von Betriebsvereinbarungen aus-
führlich  Kreutz,  Betriebsautonomie, S. 153 ff. 


